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Versichern»,i gebracht. Vor dem kriepe bestand eine in enser Fühlunauahme
uiit der Arnieirpslene wirkende kommunal.' Arbeitslosennnterstühnng, die ans die
Saison-Arbeitslosigkeit zugeschnitten Ivar nnd sehr bescheidene llnterstühnngS-
ansälze entivickelte. In den ersten weriegsmonateu drohten ernstliche Geschäfts-
steckunge», die aber gliicklicherweise bald überwunden werden konnten, An Stelle
der Arbeitslosennà'rstiilznnn trat die sogenannte Kriegs- nnd Mietnotnnter-
stüvung, die auf ähnlichen (Grundlagen berichte, einer schweren krisenarbeits-
losigleit gegenüber aber bald nicht inehr genügt haben würde, Ihr längeres
Bestehen verdankt diese Fürsorge lediglich dem Umstände, dost sich die Lage des
Arbeitsmarktcs verhältnismäßig rasch wieder erholte und die Kriegsnothilfe
innner mehr die Geschäfte der Armenpflege besorgte, born fiirsorgerischen Standpunkt

nus betrachtet nicht immer mit dein erstrebenswerten Erfolg.
Ihr einem llmfang, wie wir ihn bisher noch nie erlebt haben, trat die

Arbeitslosigkeit in Erscheinung nach Beendigung des europäischen Krieges. In
allen Industrieländern sebtc eine allgemeine Produktions- nnd Absahstocknng
e>n, die sich bei uns besonders seit Ende des lebten Jahres mit aller Schärfe
fühlbar machte, deren weitere Ausdehnung und Verlauf heute nicht abzusehen
sind. Turch verschiedene Beschlüsse des Bundesrates — der zurzeit in .graft
stehende datiert vom 2!>. Sktober l!Nl), ergänzt durch einige später hinzugekom-
menen Zusähe - - wurde eine sich auf das ganze Gebiet der Eidgenossenschaft
erstreckende Arbeitslosenunterstützung ins Leben gerufen. ES ist nicht meine
Aufgabe, Sie mit den Bestimmungen der heute geltenden Verordnung im
einzelnen bekannt zu inachen. Vielmehr möchte ich in meinen weikern Ausführungen
festzustellen suchen, in welchen Punkten sich unsere derzeitige
A r beitslo s e n u n t e r st ü h n n g von d e r A r m e n u n t e r st ii h n n g

n n t e r s ch ci d e t, w e lche B e z i e b n n g e n z n> i s ch en den beide n

F ü r s o r g e i n st i t u t i o n e n be st e h e n ü> elchc N ückivi r k u n g e n

die A r b e i t s l o s e n s ü rsorge auf die A r m e u s ii r s o r g e ausübt,
nnd e n dli ch auf das F n t e r e s se hi n w c i s e n das d i e A r m e n -

p f l e g c a u d e m m ögli ch st rationellen n u d u m f a s s e n d e n A u s -

b an d i e s e r Für s o r g c i n d e r Z u k u n f t b e s i h t. Wenn ich dabei
einige kritische Bemerkungen nicht unterdrücken kann, so möchte ich schon im
voraus mit allem Nachdruck betonen, daß mir eine grundsätzliche Kritik der
bestehenden Verordnung und deren praktischer Anwendung durchaus fern liegt,
sich bin vielmehr davon überzeugt, daß bei der Schwierigkeit und Kompliziertheit
der zu bewältigenden Aufgabe, so wie die Tinge heute liegen, eine befriedigende
Lösung gefunden ist. (Fortsetzung folgt.)

Bern. K o n f e r e n z d e r Bezirks- A r m e n i n s p e k t o r e » d e s K t s.
B e r ». Tas bernische Armeninsstektorat umfaßt 94 Kreise mit ebensoviel BezirkS-
inipel'toren. Tiest werden jeden Herbst l.mdesteilsweisc zu einer konfeienz
znsammeubernfen, die von einem im Bezirk wohnenden Mitglied der kantonalen
Armenkvmniisfion geleitet wird. Bei Anlast dieser Konferenzen werden durch den
kantonalen Arineninspektor Mitteilungen über den (bang der Armenpflege im
Laufe des Jahres gemacht, ferner solche ans den Rapporten der Bezirksarmeninspektoren

in den Kontrollheftcn, über die Funktionen der Inhaber des Patronates,

die Ausfertigung der Patronatsberichte, über auffallende Vorkommnisse
in der Armenpflege, alles Tinge, die den Inspektoren neue Anregungen geben,
nicht nur den neu ins Amt getretenen, sondern auch solchen, die schon seit
Jahrzehnten mitten in der Armenpflege stehen. Bei Anlast dieser .Konferenzen wird
den Inspektoren ebenfalls von neuen Weisungen der kantonalen Armcndirektion
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u.'!.»tin-- gegeben, sofern dies nicht schon auf dein Wege der zireisschreiben oder
der srl>> istlichen Mstteilnna gesrl;el>en ist. Ails d.n> Tchope der Versannnlnng
selbst weiden Anregn»,ien gemaclit, Anfragen gestellt, Erfahrungen erfreulicher
one nnersrenlicher Üintnr ansgetanscht, w das; trin Teilnehn>er ohne reichen
Ewminn den Verjammlnngsort verläßt. W. item Fnjammenkûnfte finden das
Fahr hindurch nicht sle.tt, es wäre denn bei Anlaß einer Teilnahme an der
Hanchm rsannnlnng der Bezirisarmenanstalt oder der iui bernischen Armen- und
R iedeuassnngsgeieb vorgeschriebenen Amlsversannnlnngen, die unter dem Vorsitz
des Rcgiernngsstatthalters amtsiveise alle zwei Jahre stattfinden sollten, z„ deren
besuch die Arineninspettoren gesetzlich verpflichtet sind. Tie Armeninspektoren
des Amtes Thun jedoch versammeln sich regelmäßig jeden Frühling und Herbst
und dazwischen bei dringenden Fragen, nnd sie würden diese Versammlungen
nicht gerne nnchr missen, denn sie dienen znr Velehrnng, ini tneiteren oder anch

zur Förderung des kolleni ilischen Verhältnisses, das bei glößeren Versaiiünlnngen
>>ainrgeniäs; iveniger ii; Verücksichtignng fallen kann. Fn den letzten Falzren
tannai aber anch für alte Konferenzen gemeinsame Themata znr Behandlung,
so die Fürsorge für Tuberkulöse und Maßnahmen gegen diesen Würgengel der
Vottsgesnndheit nnd des Polkswohls. letztes Fahr die Revision des Telretes für
d'e Fürsorge der vom Etat entlassenen Pflegekinder, in erster Einie die A.ns-
iitnlng des Patronates über dieselben betreffend, indem vielfach darüber Rlage
geiülul lvnrde, das; in dein bisberigen Tekrel nnd in der Fnstrnktion für die

Fnbabee des Patronales dir Kompetenzen zn ivenig genan Zinn Ansdrnek komnien,
dieülinrn gegenüber den Patroniertrn, den Arbeitgebern nnd ganz besonders anch
den Ellern der unter Patronat gestillten Rinder zustehen. Trnn die Fälle sind
kantig, wo die Eltern, dir znr Erzieknng der Rinder nicht die geringsten Echsen

gebt.Wen haben, soüdern die Verantwortung und die Rosten hiefür fröhlich dein
Ttaat nnd den lbenieinden überlies;en, nun, nachdem die Rinder etwas verdienen
lännen, Anspruch ans dieses Eöhnlein erheben oder aber, wenn sie damit nicht

;nm Fiele kommen, die Rinder znr Renitenz gegen die Anordnungen der Fn-
daber des Patronats aufreizen nnd damit den Patronen nnd Patroninnen die

Freud, an ihrer Aufgabe vergällen, so das; diese, wie vielfache Erfahrung dies
bcneisl. verärgert ihr Mandat in die Hand der (Yemeindebchvrde zurückstellen.
Tenn gesetzlich kann niemand znr Uebernahme eines Patronates angehalten
werden; es beruht auf Freiwiltigkrit, Wohlwollen nnd Pflichtgefühl gegenüber
den Aufgaben der Allgemeinheit in Angelegenheiten von Erziebnngssragen. Es
ist der kantonalen Armendirektion Tank zn zollen, das; sie die Behandlung dieses
segr nächtigen Teiles der Armenfürsorge neuerdings in Fünf; gebracht hak im
Tinne einer Taxierung der bisherigen Verhältnisse. Tie beste Eichung Wäre

wolil die, das Patronat den Armeninspektoren zn übertragen, aber dieser Weg
ist ans praktischen (Gründen nicht einzuschlagen, weil r den meisten Fnhabern
des Fnspektorats zn schwere Aufgaben brächte, schon der hiezn nötigen Feit halber.
Tämlliche Armeninspektoren verrichten ibre Aufgabe im RVbenamt. Es gibt aber
Fnspelloratskreife mit ziemlich großer Palronatichaft, bis All und mehr, in einem
oberländiichen Rr.'is sogar !>7; wo nullité nun ein einzelner Inspektor neben

Ausübung seines Hanptbernfes die Feit hernehmen, diese hohe Fahl von Patronale.,

zn besorgen? Es wird daher wob!, bis eine eigene Amtsvormnndschaft
lnechir ins Erben gerufen wird, dir aber den Fritvcrhältnissen entsprechend mit
bobem Talair versehen sein müßte, am besten beim bisherigen Modus bleiben,
nnd für Mädchen wird das Patronat doch passender in weibliche Hand gelegt.
Tie Frauen erweisen sich in der Regel in der Ausübung des Patronates als
pslichtgerren nnd zuverlässig besorgt, nnd wenn Fehler vorkommen, so liegt der
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»rund dazu nieistcns darin, daß dieß' Patroninnen über ihre Pflichten nnd Auf-
gabei> Zii wench orientiert inorden sin.a. An: guten Wüten, Ü>re Saelie recht zu
beiorgen, fel>ll es ielten. Anders dagegen sott m ansselien, wenn die Anfaabe der
Püiioiaze Damen ans höhern Regionen der Bevölternng iiderl ragen wird.
ö>ir die Konferenzen des Padres IWj war als Themazur Behandln»!' gestellt
morden: „Tie Anfanden der Armenbehörden gegenüber dem nenen lbeiel, über
die Krankenversicherung." Pür sämtliche K'oufereii.zeii des deutschen Kantonsteils
war als Referent für diese Präge aemonnen worden Hin Pfr. Egger in Aeschi,
Amt Prutigeii. Per Referent ist in Prägen der Krankenlversich.rniig trefflich
versiert, hat dieser Präge viel Ztndinm gewidmet nnd dient der kantonalen
Krankenkasse, die gegenwärtig in 2-> Amtsbezirken 177 Sektionen zählt, seil
vielen Pahren als Mitglied des Zentralkomitees, Pn dessen Auftrag dat Hr.
Egger kürzlich die (beschichte der kantonalen Krankenkasse während ihres OOjähri-
gen Bestehens verfaßt, eine wertvolle Ardait, die Zeugnis ablegt vom denn reichen
Segeil, den die Messe in den 00 Pabren ihrer Wirksamkeit gestiftet hat. Seine
Ausführungen wirkten überzeugend nnd waren Beweise dafür, daß er die
einschlägige Materie gründlich beherrscht. Er stellte vier Postulate auf, die in allen
fünf .Konferenzen die Zustimmung der Teilnehmer gefunden haben. Er verfocht
die Meinung, daß es in der Pflicht nnd Aufgabe der Gemeindebehörden liege,
die Krankenversicherung in möglichst vielen Gemeinden als obligatorisch
einzuführen, und zwar ans Gründ und nach Maßgabe des kantonalen Gesetzes für
die Krankenversicherung, das im Pahre 1010 vom Bernervolk mil großem Mehr
angenommen worden iß, wie serner auf Grund des eidgenössischen Bersichernugs-
gesehes, das in dem Referat ebenfalls eine gründliche Beleuchtung fand. Er sprach
nicht bloß der obligatorischen krankengeldversicherung das Wort, sondern auch,
und mit besonderer Wärme, der krankenpflegeversichcrnng, indem er darlegte,
daß diese Art der Versicherung in noch weit höherm Maße geeignet sei, dean

(bedanken der Bolksversichernng zu dienen, ihre Wohltat z» verbreiten, die Armenlasten

zu vermindern und den Wüstungen der Krankenkassen den beschämenden
oder doch genierenden Beigeschmack als Armennnterstnhnng wegzunehmen. Per
Referent ließ es aber nicht bewenden mit der Darlegung der Rotwendigkeit des

Sbligatorinnm für alle Einwohner eines Gemeindewesens, vom rein idealen
Standpunkt ans, sondern er befaßte sich eingehend auch mit den Möglichkeiten
der Deckung der daraus resultierenden Kosten, der Pinanzfrage, und diese wird
bei den zu fassenden, ^bemeindebeschlüssen in den weitaus meisten Fällen der
wringende Punkt sein, nnd er verhehlte keineswegs, daß für viele Einwohner
eben die (bemeindekasse für die Einzahlung der Prämien werde aufzukommen
haben. Wenn auch die Armenlasten sich vermindern werden, so möchte der
Referent in diesem Punkte vor allznhoch geschraubten Erwartungen und vor
Allusionen warnen. Man soll sich auf den Boden der realen Verhältnisse stellen,
dies schälst vor Enttäuschungen. Bon den auf dein Etat der Notarmen im
Sprachgebrauch des beimischen Aimengeießes der dauernd Unterstützten stehenden

Erwachseneu werden kaum 7> Prozent in die Krankenkasse Aufnahme finden
können, wenigstens nach den zur Stunde geltenden Bedingungen.

Pn der Konferenz für das Mittelland mit der Stadt Beim, wie auch in
derjenigen des Oberaargans, umfassend die Amtsbezirke Franbrnnnen, Burgdorf,

Wangen nnd Aarivangen, wurden Bedenken geäußert gvgen die Aufnahme
der Zpendnrmen oder der vorübergehend Unterstützten, namentlich auch in Hinsicht

auf den Wortlaut von Art. 10 des kantonalen Gesetzes. Um vorläufig und
iii nächster Zeit doch etwas Definitives zu erreichen, soll bei den Gemeinden
daraus gedrungen werden, daß ihre Armenbehördcn die Notarmen und die unter
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Patronat stehenden minder bei einer Krankenkasse versichern, soweit sie
versicherm.gsfähig sind, sei dies nun dei der kantonalen Krankenkasse oder dei irgend
einer andern, die für Versichern«« Garantie bietet. Jede der fünf «onfrrenzen
ichlos! sich dem Antrage an, die Direktion des Innern zu ersuchen, an jede G»
ineinde ein Zirkular zu richten niit denn Wunsche, der obligatorischen Versicherung
ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden und sie einzuführen. Ein fernerer Wunsch an
iste gleiche Direktion geht dahin, eine Beratungsstelle zu schaffen, damit diese
den Gemeinden bei der Einführung der obligatorischen kranken- und Arankeiw
pflegevcrsichernng helfend und ratend an die Hand gehen könne. Ter (bedanke
der Allgem.inversichernng ist trotz der sozialen Bedeutung und Wohltat
derselben noch lange nicht so populär, wie er es Perdiente, und weitaus der grösite
Peil der Bürger steht ihm noch fremd, wenn nicht geradezu ablehnend gegenüber,
und die Erfahrungen, die das Volk mit der eidgenössischen Unfallversicherung
und ihrer Bureaukratie gemacht hat und noch macht, tragen auch nicht dazu bei,
das Bedürfnis nach obligatorischer Versicherung mit dem Trotz von Beamten
populärer zu machen, lim dem (bedanken der obligatorischen Urankenversichernng
und der Notwendigkeit ihrer Einführung weitern Boden im Bcrnervolk zu
verschaffen, wurde ebenfalls dem Postulat zugestimmt, das verlangt, das; die Frage
vor die im Laufe des Winters einzuberufenden Amtsversammlnngen gebracht und
von diesen besprochen werde. Wenn freilich dabei nicht mehr herauskommt, als
dies bei Anlaß der letzten Amtsversammlnngen zur Einführung der Amtsvor-
mnndschaft für das Pflegekinderwesen der Fall war, so ist für die Förderung
der Frage wenig genug zu erhoffen. Ter Referent gab schließlich der Hoffnung
Ausdruck, daß das bevorstehende Urankenversichcrnngswerk znr Tat erwachsen
möge, die vielen Tausenden zum Segen gereichen und ein gutes Stück der sozialen
Frage der glücklichen Lösung entgegenführen werde. ü.

Genf. Tas 41 <> a p i a >' PMMI e r a 1 (die gesetzliche bürgerliche Armenpflege
Genfs) beklagt sich in seinem Bericht über das Fahr über die vielen Fälle, da

pflichtvergessene Familienväter ihre Familien im Stiche ließen, so daß die Armenbehörde

sich ihrer annehmen mußte, ferner über die zahlreichen Bettler, Schwindler,

Ausbeuter der Armenfürsorge. Tas Ilmapwe unterhält zwei Waisenhäuser
und zwei Altersasyle und unterstützt in bar und in natnra. Seine Gesamtansgaben

beliefen sich im Fahre IN» auf IMU.tW Fr. ÜSPtlli Fr. verschlang die

Geldunterstütznng. Fm Fahre 1W1 stiegen die Gesamtansgaben auf t,1Zl,7!ltz Fr.,
die Summe für die Geldunterstütznng betrug lNlPll! Fr. Ter Bericht über das
Fuhr llTlj konstatiert wieder eine Verminderung der Zahl der Unterstützten und
eine Vermehrung des Uuterstütznngsbetrages infolge der anhaltenden Lebens-
mitteltenernng. 'Est

-- u ' T a a i a t n II e a p atzli >1 n a m á ü ia ai n befaßt sich mit der
Unterstützung der armen kranken Genfer und weiterhin aller Niedergelassenen und

verausgabte hiefiir total chlillchtzlil Fr., für Genfer allein !>!),127 Fr. (UUl>). VV.

Zürich. Tie zürcherische Armendirektion bat die löbliche Gepflogenheit, sich

alljährlich über ein bestiinmt.s Gebiet der armenpflegerischen Praris bei den

Gemcindearmenpflegen zu erkundigen. Für das abgelaufene Fahr 1!>2t1 wünscht sic

Ansknnft über die A b h ör u n g A b h ör b o g e n A r m en r o del, F n f o r -

in a t i o n sodann über die Zahl und das Alter d.r wegen Bettel? und Land-
streichcrci den Armenpflegen zngesübrtcn Bürger und die Anordnungen, die

hinsichtlich dieser Leute getroffen wurden. Auf das Ergebnis dieser Erhebung sind

wir sehr gespannt, namentlich mit bezng auf das sehr wichtige FnformationS-
wesen und die Fürsorge für die kantonsbürgerlichen Bettler und Landstreicher. V.
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Am 1!3. April fviib in Zurich die put besuchte A ii r ch cris ch c A r m c n -

P f l e n e r k o n f c r c n z statt, tinter den cm llii Aliinesenden fipnrierten Vertreter
van Li bürgerlichen nnd !i freilvilligen Armenpflegen. Auch der zürcherifche
Arinendirektor und sein Sekretär lvnren erschienen. Von den Bczirksarmen-
Pflegen (Bezirksräten) batte sich allein der Bezirkrat Zürich vertreten lassen,
ister Vorsitzende, Pfr. Wild, gab in seinein Eröffnnngswort einen kurzen tleber-
blick iiber die neueren Bestrebungen auf dem Gebiete des schweizerischen und
kantonalen Armcnwesens und Teutschlauds, nnd erstattete sodann Bericht über
m ne vein Vorstand bei den ziircherischen freiwilligen -Armenpflegen unternommene

Rundfrage betreffend finanzielle Belastung bei einein atlfälligen Beitritt
des Kantons Zürich zum interkantonalen Konkordat betreffend die wohnörtliche
Unterstützung. Das Resultat war, das; der Kanton Zürich unter dem Konkordat
mit annähernd einer Million Franken belastet würde, was seinen Beitritt ver-
nnmöglicht. Mit der ziircherischen Armcngesetzrovifion steht es so, daß sie, sobald
einmal die Dtenertaration infolge des neuen Steuergesetzes in allen (Gemeinden
durchgeführt ist, d. h. etwa in einem halben Jahre, wieder in Fluß kommen soll.
Zu aus der Praxis geschöpften Ausführungen orientierte endlich Tr. W. F rey,
Chefsckretär der freiwilligen und Einwohnerarmenpflege der Stadt Zürich, iiber
A r b c i t s l o s e n f n r s o r g e und Armenpflege (siehe S. 37 ff.), die
Unterschiede zwischen beiden, ihre gegenseitigen Beziehungen, die Wirkungen der
Arbeitslosenfürsorge auf die Armenpflege und das große Interesse, das die
Armenpflege am Ausban der Arbeitsloscnfürsorge hat. Nach einer Anregung
des Referenten beschloß die Versammlung, durch den Vorstand an die ständige
Kommission der Schweizer. Armenpfleger-Konferenz zu gelangen mit dem
Ersuchen, beim eidgenössischen Arbeitsamt in Bern vorstellig zu werden, damit bei
Ausarbeitung eines Gesetzes über Arbeitslosenversicherung auch die praktischen
Armenpfleger gehört werden möchten.
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